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STADT NEUSS 
 

DER BÜRGERMEISTER 
61/460/2022 

Mitteilung der Verwaltung 

Dienststelle 61 - Amt für Stadtplanung 

Beteiligte Bereiche: 81 - Stadtwerke Neuss GmbH 

Berichterstatter/-in Herr  Unbehaun 

Art der Beratung öffentlich 
Betreff Verlängerung der Buslinie 857 in die Innenstadt 

Beratungsfolge 

Gremium Datum  
   

Unterausschuss Mobilität 26.10.2022   

 

Inhalt der Mitteilung: 

Der BZA Innenstadt hat am 02.09.2021 die Prüfung der Verlängerung der Buslinie 857 im 
Rahmen des MEK beschlossen. Die Verlängerung sollte zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
stattfinden. 
 
Die Linie 857 ist im Neusser Kernbereich die einzige Stadtbuslinie (im Gegensatz zur Regio-
nalbuslinie), die nicht über die Bustrasse führt und damit an die Innenstadt angebunden ist. 
Die Innenstadt ist jedoch eins der wichtigsten Ziele. Eine Verlängerung in die Innenstadt ist 
grundsätzlich sinnvoll und verleiht der Linie eine höhere Attraktivität. Die Maßnahme wird im 
Mobilitätsentwicklungskonzept (MEK) aufgenommen. 
 
Eine Prüfung durch die Stadtwerke Neuss ist ebenfalls erfolgt und kann dem Grunde nach 
positiv beantwortet werden. Demnach ist eine Verlängerung der Linie bis zum Zolltor ohne 
zusätzlichen Fahrzeug- und Personaleinsatz kostenneutral möglich. In der Hauptverkehrszeit 
könnten sich Störeinflüsse auf die Pünktlichkeit auswirken, da die Wendezeit zu verschiede-
nen Tageszeiten kurz ist. 
 
Die Stadt Neuss hat als Aufgabenträgerin für den ÖPNV die Stadtwerke Neuss beauftragt, 
die Verlängerung der Linie 857 bis zum Zolltor ab Fahrplanwechsel am 09.01.2023 in die 
Wege zu leiten. Die Verlängerung wird zunächst für eine weitere Probephase von 2 Jahren 
durchgeführt. Nach einem Jahr erfolgt durch die Stadtwerke Neuss GmbH in Abstimmung 
mit dem Amt für Stadtplanung eine Evaluation hinsichtlich Auslastung und Pünktlichkeitsni-
veau.  
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